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Sonder-KlientenInfo             2/2020 
 
Coronavirus - die wichtigsten Antworten auf arbeits-
rechtliche Fragen 
 

1. IST DER ARBEITGEBER VERPFLICHTET, IN SEINEM BETRIEB VORSORGE-
MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG DER ANSTECKUNG ZU TREFFEN? 
In Betrieben mit Kundenverkehr in Gebieten mit einer tatsächlichen Ansteckungsgefahr ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, zweckmäßige und geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Anste-
ckungsgefahr zu setzen, um die Arbeitnehmer vor Infektionen zu schützen. Solche Maßnahmen 
können Hygienemaßnahmen (Handhygiene) sowie das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln 
sein. Die notwendigen Schutz- und Präventionsmaßnahmen bestimmen sich nach dem Infekti-
onsrisiko. Bei direktem Patientenkontakt (z.B. Gesundheitsberufe) muss persönliche Schutz-
ausrüstung zur Verfügung gestellt werden (Einmalhandschuhe, geeignete Schutzkleidung, 
Atemschutzmaske, Augen- und Gesichtsschutz) und für eine Unterweisung der Beschäftigten 
Sorge getragen werden. 
 

2. IST DER ARBEITNEHMER VERPFLICHTET, DEM ARBEITGEBER EINE INFEK-
TION MIT DEM CORONAVIRUS BEKANNT ZU GEBEN? 

Ja, dies ergibt sich aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers und soll dem Arbeitgeber ermögli-

chen, Vorsorgemaßnahmen zugunsten der Belegschaft treffen zu können. 

 

3. DARF DER ARBEITGEBER UNABHÄNGIG VON BEHÖRDLICHEN ANORDNUN-

GEN (QUARANTÄNE) DIE ARBEITNEHMER VON DER ARBEIT NACH HAUSE 

SCHICKEN? 

Ja, der Arbeitgeber kann auf die Arbeitsleistung verzichten, hat aber den Arbeitnehmern das 

Entgelt fortzuzahlen, solange er die Arbeitnehmer von der Arbeit freistellt. 

 

4. DARF DER ARBEITNEHMER VON DER ARBEIT FERNBLEIBEN, WENN ER 

SICH VOR EINER ANSTECKUNG FÜRCHTET?  

Nein. Ein grundloses einseitiges Fernbleiben von der Arbeit stellt eine Verletzung der Dienst-

pflichten und in der Regel einen Entlassungsgrund dar. Eine Verweigerung der Arbeitsleistung 

könnte nur dann gerechtfertigt sein, wenn eine objektiv nachvollziehbare Gefahr bestünde, sich 

bei der Arbeit mit dem Virus anzustecken. Dies könnte dann gegeben sein, wenn es im unmit-

telbaren Arbeitsumfeld bereits zu einer Ansteckung mit dem Virus gekommen wäre. Das gilt 

aber nicht für jene Arbeitnehmer, die berufsmäßig regelmäßig mit Krankheiten zu tun haben, 

wie etwa bei Tätigkeiten in Spitälern oder Apotheken. 
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5. DARF DER ARBEITNEHMER FERNBLEIBEN, WENN SICH SEIN WOHNORT, 
DER WEG ZUR ARBEIT ODER DER BETRIEB IN EINEM GEBIET BEFINDET, 
FÜR DAS EINE BEHÖRDLICHE MAßNAHME (QUARANTÄNE) ANGEORDNET 
WURDE? 

Ja, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der behördlichen Maßnahme nicht zum Arbeitsplatz ge-

langen kann, ohne gegen diese Anordnung zu verstoßen. Es handelt sich dabei um eine ge-

rechtfertigte Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit einer Entgeltfortzahlung für die Dauer der 

behördlichen Anordnung durch den Arbeitgeber. Der Bund hat dem Arbeitgeber das geleistete 

Entgelt zu ersetzen. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich seine Verhinderung 

zu melden. 

 

6. HAT DER ARBEITNEHMER ANSPRUCH AUF ENTGELTFORTZAHLUNG, WENN 

ER AUFGRUND EINER BEHÖRDLICH ANGEORDNETEN MAßNAHME (Z.B. 

QUARANTÄNE) SEINEN ARBEITSPLATZ NICHT ERREICHEN KANN? WIRD 

DEM ARBEITGEBER DAS FORTGEZAHLTE ENTGELT ERSETZT? 

Nach dem Angestelltengesetz (AngG) und dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 
haben Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn sie durch wichtige, ihre Person be-
treffende Gründe ohne Verschulden während einer kurzen Zeit an der Arbeitsleistung verhindert 
sind. Dazu zählen auch öffentliche Pflichten wie eine Quarantäne und dadurch verursachte tat-
sächliche Hinderungen an der Arbeitsleistung. Nach dem Epidemiegesetz haben Arbeitneh-

mer, die wegen der ihnen im Einzelfall behördlich angeordneten Quarantäne an der Erbringung 
der Arbeitsleistung verhindert sind, für die Dauer der Quarantäne Anspruch auf Vergütung 

des dadurch eingetretenen Verdienstentganges durch den Bund. Der Arbeitgeber hat das 
Entgelt vorab aber weiter an den Arbeitnehmer auszuzahlen, der Bund hat dem Arbeitgeber das 
geleistete Entgelt im Nachhinein zu ersetzen: Der Arbeitgeber kann binnen sechs Wochen 
ab dem Tag der Aufhebung der Quarantäne bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Be-
reich die Quarantäne verhängt wurde, das von ihm geleistete Entgelt sowie den darauf entfal-
lenden Dienstgeberanteil in der gesetzlichen Sozialversicherung vom Bund mittels gesonder-

tem Antrag zurückfordern. 

 

7. DER KINDERGARTEN ODER DIE SCHULE EINES KINDES EINES MITARBEI-

TERS WIRD GESCHLOSSEN. DARF DER ARBEITNEHMER ZU HAUSE BLEI-

BEN? MUSS DAS ENTGELT FORTGEZAHLT WERDEN?  

Ja, wenn ein persönlicher Dienstverhinderungsgrund vorliegt. Dazu muss die Betreuung des 

Kindes aufgrund seines Alters (aktuell für Kinder bis 14 Jahre) notwendig sein. Der Arbeitneh-

mer darf von der Arbeit fernbleiben und hat Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung im Ausmaß 

einer kurzen Zeit. Die Dauer hängt vom Einzelfall ab (z.B. vom Alter oder Reifegrad des Kindes) 

und ist mit höchstens einer Woche beschränkt. 

Falls seitens des Kindergartens oder der Schule eine Betreuungsmöglichkeit angeboten wird, 

muss der Arbeitgeber dem Fernbleiben des Arbeitnehmers ausdrücklich zustimmen. 

Die Bundesregierung hat am 12.3.2020 angekündigt, Dienstnehmer mit Betrueungspflichten für 

Kinder unter 14 Jahren für bis zu drei Wochen eine bezahlte „Sonderbetreuungszeit“ zu ermög-

lichen. Eine solche Maßnahme bedarf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer. 
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8. IN WELCHEN FÄLLEN IST TELEARBEIT MÖGLICH? 

Befindet sich im Arbeitsvertrag bereits eine entsprechende Vereinbarung zur Telearbeit oder 

eine Versetzungsklausel, wonach der Arbeitnehmer auch ohne seine Zustimmung an einen an-

deren Ort versetzt werden kann, so ist eine Anordnung von Telearbeit durch den Arbeitgeber 

möglich. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, Tele-

arbeit zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zu vereinbaren. 

 

9. DARF DER ARBEITGEBER EINSEITIG HOME OFFICE ANORDNEN?  

Nein, grundsätzlich muss Home Office zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausdrücklich 

vereinbart werden. Eine Anordnung durch den Arbeitgeber ist jedoch möglich, wenn eine dies-

bezügliche Vereinbarung im Arbeitsvertrag bereits enthalten ist oder sich darin eine sogenannte 

Versetzungsklausel findet, wonach man einseitig an einen anderen als den ursprünglich verein-

barten Arbeitsort versetzt werden kann. Der Arbeitgeber hat dann die allenfalls anfallenden Kos-

ten (z.B. für Internet, Handy) zu übernehmen. 

 

10. DARF DER ARBEITNEHMER DEN ANTRITT EINER DIENSTREISE VERWEI-

GERN, WENN DIESE IN GEFAHRENGEBIETE FÜHREN WÜRDE? 

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers umfasst auch die Vorsorge für den Schutz des Lebens und 

der Gesundheit der Arbeitnehmer. Dieser Schutz beinhaltet alle Maßnahmen, die der Verhütung 

von beruflich bedingten Unfällen und Erkrankungen der Arbeitnehmer dienen. Liegt etwa eine 

Reisewarnung für ein bestimmtes Gebiet vor, weil dort eine hohe Ansteckungsgefahr besteht, 

kann der Arbeitnehmer den Antritt der Dienstreise zu Recht verweigern, da die Vornahme dieser 

Reise zu einer mit einer gewissen und durch die Reisewarnung belegten und objektivierbaren 

Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens führen kann. Sofern keine Reisewarnung oder 

eine sonst belegbare hohe Ansteckungsgefahr (z.B. durch Ausrufung des Notstands oder Ver-

hängung der Quarantäne) am Zielort oder auf der Reisestrecke vorliegt, wird eine Verweigerung 

nicht rechtmäßig sein. 

 

11. DARF DER ARBEITGEBER DEM ARBEITNEHMER VERBIETEN, EINEN UR-

LAUB IN GEFÄHRDETEN GEBIETEN ZU VERBRINGEN? 

Der Arbeitgeber kann dies dem Arbeitnehmer nicht verbieten. Erkrankt der Arbeitnehmer wäh-

rend seines Urlaubs in einem gefährdeten Gebiet, könnte der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung 

verweigern, da der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

 

12. DARF DER ARBEITGEBER DEN ARBEITNEHMER FRAGEN, OB ER SEINEN 

URLAUB IN EINEM GEBIET MIT HOHER ANSTECKUNGSGEFAHR VER-

BRACHT HAT? 

Ja, da der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht zum Schutz der anderen Arbeitnehmer 

geeignete Vorsorgemaßnahmen treffen muss. 
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13. WAS GILT, WENN DER ARBEITNEHMER AUFGRUND BESTIMMTER VORSOR-

GEMAßNAHMEN (NOTSTAND, QUARANTÄNE, EINSCHRÄNKUNG DER VER-

KEHRSMITTEL) IM URLAUBSORT NICHT DIE RÜCKREISE ANTRETEN KANN? 

IST DAS EIN GRUND FÜR EINE ENTLASSUNG? HAT ER ANSPRUCH AUF ENT-

GELTFORTZAHLUNG? 

Eine tatsächliche oder rechtliche Verhinderung der Rückreise stellt einen gerechtfertigten Ab-

wesenheitsgrund von der Arbeit dar, der Arbeitnehmer kann daher nicht entlassen werden. Er 

hat für eine kurze Zeit (bis zu einer Woche) Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeit-

geber. 


